
LEISTUNGSSTÖRUNGS-
RECHT

EINE DER WESENTLICHSTEN VERÄNDERUNGEN IST DIE NUN NICHT MEHR
ERFORDERLICHE NACHFRISTSETZUNG ALS VORAUSSETZUNG DES

ÜBERGANGS VOM ERFÜLLUNGS- ZUM SCHADENSERSATZANSPRUCH ODER
ZUM RÜCKTRITT. EINE ABLEHNUNGSANDROHUNG WIRD NUN NICHT MEHR
VORAUSGESETZT, SO DASS DER GLÄUBIGER, ANDERS ALS BISHER, AUCH

NOCH NACH ABLAUF DER NACHFRIST EIN WAHLRECHT DARÜBER HAT, OB ER
AM ERFÜLLUNGSANSPRUCH FESTHALTEN ODER AUF SCHADENSERSATZ

WEGEN NICHTERFÜLLUNG BESTEHEN WILL. DURCH DIESE NORM HAT DIE
GLÄUBIGERSITUATION EINE STÄRKUNG ERFAHREN.

 

BEISPIELE
VON UNMÖGLICHKEIT DER LEISTUNG SPRICHT MAN, WENN DER SCHULDNER

DIE LEISTUNG, ZU DER ER AUFGRUND DES SCHULDVERHÄLTNISSES
VERPFLICHTET IST, NICHT MEHR ERBRINGEN KANN. WER EINEN PKW

VERKAUFT HAT, SCHULDET DEM KÄUFER DIE ÜBERGABE UND ÜBEREIGNUNG
DIESES PKW. WIRD DER WAGEN BEI EINEM VERKEHRSUNFALL VÖLLIG

ZERSTÖRT, IST DIE ERBRINGUNG DER GESCHULDETEN LEISTUNG
UNMÖGLICH. DER SCHULDNER KOMMT IN VERZUG, WENN ER DIE LEISTUNG

NICHT ERBRINGT, OBGLEICH SIE MÖGLICH IST UND ER DURCH EINE
MAHNUNG DAZU AUFGEFORDERT WURDE. DIES IST ETWA DER FALL, WENN
DER KÄUFER EINES PKW DEM VERKÄUFER DEN KAUFPREIS NICHT ZAHLT,

OBWOHL DIESER IHN DAZU AUFFORDERT. WEIGERT SICH DER KÄUFER DEN
PKW, DEN IHM DER VERKÄUFER VERTRAGSGEMÄSS LIEFERN WILL,
ENTGEGENZUNEHMEN, SO KOMMT ER IN GLÄUBIGERVERZUG. VON

SCHLECHTLEISTUNG SPRICHT MAN ETWA DANN, WENN DER VERKAUFTE
PKW ZWAR WIE VEREINBART AN DEN KÄUFER GELIEFERT WIRD, ABER EINEN

MOTORSCHADEN HAT UND DESHALB UNBRAUCHBAR IST.
 

DIE PFLICHTVERLETZUNG
IM RAHMEN DER REFORM DES SCHULDRECHTS SUCHTEN DIE BETEILIGTEN

ÜBER LANGE ZEIT NACH EINER ADÄQUATEN BEZEICHNUNG FÜR EINEN
PASSENDEN ZENTRALEN BEGRIFF IM NEU FORMULIEREN

LEISTUNGSSTÖRUNGSRECHT. DIE BEGRIFFE „VERTRAGSVERLETZUNG“,
„FORDERUNGSVERLETZUNG“ UND „NICHTERFÜLLUNG“ ERSCHIENEN DER
SCHULDRECHTSKOMMISSION DES BUNDESJUSTIZMINISTERIUMS NICHT

UMFÄNGLICH GENUG. DIE PFLICHTVERLETZUNG VERSTEHT SICH ALS EIN
DOPPELTER TATBESTAND. 
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DIE RECHTLICHE DEFINITION DER PFLICHTEN AUS DEM SCHULDVERHÄLTNIS
GEMÄSS DEM § 280 ABSATZ 1 BGB KENNT DIE LEISTUNGSPFLICHTEN ALS
AUCH DIE RÜCKSICHTNAHMEPFLICHTEN. SIE WERDEN TEILWEISE AUCH

SCHUTZPFLICHTEN BEZIEHUNGSWEISE NEBENPFLICHTEN GENANNT.
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